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1. Allgemeine Gemeindeſachen .

Den Vollzug des Bürgerrechtsgeſetzes betr .

Die Bezirksämter werden auf das in Nr . 57 des

Geſ . - und Verordnungsblatt veröffentlichte Geſetz ,

die Ergänzung des Bürgerrechtsgeſetzes betr . , vom

5. Juli 1917 mit der Veranlaſſung aufmerkſam ge —

macht , auch die Gemeinden auf die Beſtimmungen

des Geſetzes geeignet hinzuweiſen .

Durch das Geſetz ſoll den Witwen , deren Ehe —

männer aus Anlaß der Kriegsereigniſſe verſtorben

ſind , die Möglichkeit gewährt werden , anſtelle des

Ehemannes das Bürgerrecht in ſeiner Heimatge —

meinde anzutreten , oder wenn der Ehemann njcht

Bürgerſohn aber mindeſtens 2 Jahre vor ſeinem

Tode dauernd in der Gemeinde wohnhaft war , an

ſeiner Stelle die Aufnahme in das Bürgerrecht nach —

zuſuchen . Die Nachweiſe nach den 88 10 und 25 Ziff —

1 des Bürgerrechtsgeſetzes werden dabei von der

Witwe nicht verlangt ; ſie hat jedoch den Erforder —

niſſen der 8 § 12 , 21 , 25 Ziffer 2 und ff . des Bür⸗

gerrechtsgeſetzes hinſichtlich ihrer Perſon und des

einzubringenden Vermögens zu entſprechen und An⸗

trittsgeld , Einkaufſumme und Einkaufsgeld für die

Bürgernutzungen in gleicher Weiſe zu entrichten , wie

dies von dem Ehemann hätte geſchehen müſſen .

Im Einzelnen machen wir noch auf Folgendes

aufmerkſam :

1. ) Unter den im Eingang des Geſetzes erwähn⸗

ten „ ähnlichen Dienſten “ ſind zu verſtehen : Bahn⸗

und Brückenwachen , Fuhrleiſtungen und Botengänge

für Heereszwecke , Tätigkeit der Bürgerwehren für

die öffentliche Sicherheit , Ergreifung und Einlie —

ferung entwichener Kriegsgefangener und derglei⸗

chen . Bei den „kriegeriſchen Ereigniſſen “ im 2.

Satz iſt insbeſondere an Ueberfälle feindlicher Flie —

ger gedacht .

2. ) Die Beſtimmungen des Geſetzes ſollen auch

auf die Ehefrauen von verſchollenen , für tot erklär⸗

ten Kriegsteilnehmern Anwendung finden . Die Auf⸗

nahme einer bezüglichen ausdrücklichen Beſtimmung

in das Geſetz wurde im Hinblick auf die Entſchei⸗

dung des Verwaltungsgerichtshofs vom 31 . Oktober

1910 GZeitſchrift 1911 , Seite 83) , wonach die Ver⸗

ſchollenheitserklärung in ihrer Wirkung dem Tod

gleich zu behandeln iſt , als nicht erforderlich erach —

tet .

3. ) Durch den Antritt des Bürgerrechts oder den

Erwerb des Bürgerrechts durch Aufnahme erlangt
die Witwe noch nicht den Eintritt in den Bürgerge —

nuß ; ob ſie dieſer Nutzung teilhaftig wird , hängt

vielmehr davon ab, wie der Bürgergenuß der Wit⸗

wen nach dem Zuſtand vom 1. Januar 1831 oder

nach einer ſpäteren , dieſen Zuſtand abändernden

Ortsſatzung geregelt iſt .

Eine bei der Kommiſſionsberatung von verſchie⸗
denen Seiten angeregte Beſtimmung des Inhalts ,

daß den Witwen , welche aufgrund des Geſetzes das

Bürgerrecht in einer Gemeinde erlangen , der Bür⸗

gergenuß eingeräumt werden muß , entgegenſwhende

Orisſatzungen daher außer Kraft treten ſollen , wurde

wegen des weitgehenden Eingriffs in die Rechte der
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Gemeinden ſchließlich nicht als angezeigt erachtel .

Man glaubte von einer ſolchen Anordnung auch des —

halb abſehen zu können , weil man , wie in den Ver —

hanblungen beider Kammern zum Ausdruck kam , zu

den Gemeinden das Vertrauen haben dürfe , daß

ſie in verſtändnisvoller Weiſe und getragen von ei —

nein Gefſihl der Dankbarkeit für die im Dienſte des

Vaterlands verſtosbenen Gemeindeangehörigen be —

ſtrebt ſein werden , durch entſprechende Aenderung

der einem Bü gergenuß der Witwen etwa entgegen —

lebenden Uebung oder Ortsſatzung die Hemmniſſe

zu Seſeitigen , die der beabſichtigten wohltätigen

Wirkſamkeit des Geſetzes eine Schranke ſetzen .

( Erlaß GEr. Miniſterium des Innern vom 31 .

Juli 1917 Nr . 37179 ) .
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Die Regelung der Einkommensverhältniſſe der ſtädt .
Beamten und Bedienſteten ſowie der Lehrer in

Konſtanz .

( Ergänzung der Mitteilungen S . 155 dieſer Zeitſchr . )

Die Stadt Konſtanz hat als erſte Stadt der

Städteordnung in der Fürſorge für ihre Beamten

und Angeſtellten einen gewaltigen Schritt vorwärts

gemacht . Die Höchſtgehaltsſätze des Tarifs wur

den um 20 Prozent erhöht und vom 1 Auguſt 1917

ab wurden die Gehaltsbezüge ebenfalls dauernd um

20 Prozent bis 4000 Mark und um 15 Prozent

über 4000 Mark —erhöht .

Anfänglich war nur beabſichtigt , die Bezüge der

ſtädt . Beamten zu erhöhen , aber während der Ver —

handlungen im Beamten - Ausſchuß kam auch eine

Eingabe der ſtädt . Lehrer ein . Es wurde die Frage

aufgeworfen , ob die Lehrer als Gemeindebeamte

oder Staatsbeamte zu behandeln ſind ; die Lehrer

ſelbſt beantworteten die geſtellte Frage dahin , daß

ſie als Gemeindebeamte behandelt ſein woll —

ten ; im Ausſchuß trat die Mehrheit dieſer Auffaſſung

bei und ſo wurden die Lehrer in Konſtanz als ſtädt .

Beamte erklärt und demzufolge in die Gehaltser —

höhung mit hereingezogen .

Im Stadtrat und im Beamten - Ausſchuß woll⸗

ten aber viele Mitglieder die Zulagen nur vorüber —

gehend für die Kriegsdauer bewilligen und nur durch

Stichentſcheid des Oberbürgermeiſters gelangte der

Antrag auf dauernde Bewilligung an den Bürger —

ausſchuß . Hier hatte der Antrag zunächſt wenig

Ausſicht auf Genehmigung , weil nur die liberale

Fraktion geſchloſſen dafür eintrat , aber während der

Verhandlung trat ein Umſchwung ein ; das Zentrum ,
deſſen Vertreter im Stadtrat und Stadt - Verordne —

ten⸗Vorſtand dagegen ſtimmten , ließ durch ſeine
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Fraktionsredner nun erklären , daß ſie nun für

dauernde Bewilligung ſtimmen werden , da nach

dem Gange der Verſammlungen dies als das Beſte

erſcheine . So gelangte der Antrag mit großer Mehr —

heit zur Annahme . L.

6 . Sonſtiges .

Wochenhilfe betreffend .

Aufgrund der Entſcheidung des Reichsverſiche —

rungsamts vom 23 . Mai 1916 ( amtl . Nachr . des

Reichsverſ . Amts S . 626 ) haben die Krankenkaſſen

in allen Fällen das Wochengeld gem . §S 195 R. V. ⸗O

28 nur fär Arbeitstage , ſondern für jeden

Kalendertag alſo im Ganzen für 57 Tage aus —

zuzahlen , auch wenn ſatzungsgemäß das Krankengeld
nur für Arbeitstage zu gewähren ſein ſollte .

Die Gewährung von Beihilfen im Wege der gemeind⸗

lichen Kriegswohlfahrtspflege an auf Renten der

Arbeiterverſicherung angewieſene Perſonen betr .

An die Großh . Bezirksämter .
Der Reichstag , mit der Frage beſchäftigt , wie

der durch die herrſchende Teuerung herbeigeführten

bedrängten Lage ganz oder überwiegend erwerbs —

unfähiger , auf feſte Renten der Arbeiterverſicherung

angewieſener Perſonen abgeholfen werden könne ,

hat die Anträge Baſſermann , Spahn und Genoſſen :

den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , Anord —

nung zu treffen , daß vom 1. April 1917 ab den⸗

jenigen Perſonen , welche nach den Vorſchriften

der Reichsverſicherungsgeſetze und auf Grund

von bundesſtaatlichen Geſetzen aus Knappſchafts —
kaſſen Renten empfangen , im Falle der Bedürf —

tigkeit angemeſſene Zulagen für die Dauer des

Krieges aus Reichsmitteln gewährt werden ,

angenommen .

Im Einverſtändnis mit den Reichsbehörden ſoll

die an ſich als geboten anzuerkennende Unterſtützung
der bezeichneten Klaſſen von Rentenempfängern in

der Weiſe bewirkt werden , daß die erforderlichen Bei —

hilfen im Wege der gemeindlich en Kriegswohlfahrts⸗
pflege gewährt werden .

Bei dieſem Verfahren wird eine allgemeine
gleichmäßige Erhöhung der Renten , die mancherlei

Bedenken ge ſich hat , vermieden und die Möglich⸗
keit gewahrt , Ungleichheiten ſowohl in den perſön —
lichen Verhältniſt en der Rentenempfänger als auch

in den wirtſchaftlichen Zuſtänden verſchiedener Bun⸗

desſtaaten und kleinerer Bezirke entſprechend zu be —

rückſichtigen . Auch ſind die Gemeindebehörden die —

jenigen Stellen , die zur Prüfung der beſonderen
Lage der einzelnen Bedürftigen vor allem berufen u.

im Stande ſind und bei deren Verſorgung an be —

ſtehende Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und

die in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen
anknüpfen können .

Die bezüglichen Aufwendungen der Gemeinden

ſind in den Geſuchen um Beihilfen aus Reichs⸗ und

Staatsmitteln für Zwecke der Kriegswohlfahrts⸗
pflege anrechnungsfähig .



Die Gemeinden ſind entſprechend zu verſtändi —

gen . Die erforderliche Anzahl Nebenabdrucke iſt an —

geſchloſen . ( Erlaß Gr . Miniſterium des Innern
vom 26 . 5. 1917 Nr . 25623 ) .

—

Anrechnung des Arbeitsverdienſtes auf die Familien⸗
unterſtützung betreffend .

Nach dem unmittelbar dorthin gelangten Schrei —
ben des Herrn Reichskanzlers ( Reichsamt des In⸗
nern ) vom 14 . Auguſt 1917 J . A. 11626 — 3 . Ab⸗

ſatz iſt es der Beurteilung der einzelnen Lieferungs⸗
verbände je nach Lage der einſchlägigen Verhältniſſe
überlaſſen worden , inwieweit über die vom Reichs⸗
kanzler angeordnete Freilaſſung von 50 v. H. hinaus
der Arbeitsverdienſt von der Anrechnung freizulaſ —
ſen iſt .

Die Kriegsamtsſtelle erſucht ergebenſt , auf die

Lieferungsverbände dahin einzuwirken , daß ſie bei
der Anrechnung des Arbeitsverdienſtes auf die Fa⸗
milienunterſtützung möglichſt weitherzig verfahren ,
damit die erforderliche Anzahl von Frauen zur
Arbeitsannahme bewogen wird . ( Schreiben des

ſtellvertr . Generalkommandos ( Kriegsamtsſtelle ) vom
1. 10 . 17 . Nr . 6325 ) .

— Oο-
Die Prüfung für den Reviſionsdienſt im Geſchäfts⸗

gebiet der inneren Verwaltung betreffend .

Nachgenannte Kandidaten ſind auf Grund der

diesjährigen Prüfung für beſtanden erklärt worden :

Heinrich Mayer von Saig , Guſtav Betz von

Eubigheim , Hermann Pfiſter von Schwetzingen ,
Karl Maſſa von Freiburg , Johann Hienerwadel von

Zimmern , Karl Schmitt und Adolf Warth von

Karlsruhe , Karl Dörzbach von Sinsheim und Ernſt
Kübler von Adelshofen .

Den Erſatz der Zwangserziehungskoſten betreſſend .

Im Hinblick auf die in unſerem Runderlaß vom
16 . Februar d. Is . Nr . 1057 A die Zwangserzie⸗
hung der E. Z. von H. betr . , bekannt gegebene An⸗

ordnung Großh . Miniſteriums des Innern und Zif —
fer 11 des Erlaſſes dieſes Miniſteriums vom 2. Juli
ds . Is . Nr . 32144 , die Unterſtützung von Familien
in den Dienſt eingetretener Mannſchaften betreffend ,
erachten wir es für unzuläſſig , denjenigen Anteil an
der auf einen Zwangszögling entfallenden Fami⸗
lienunterſtützung , welcher an ſich bei der Verteilung
zwiſchen dem unterſtützungspflichtigen Armenverband
und der Staatskaſſe gemäß § 9 Abſatz 2 des Zwangs⸗
erziehungsgeſetzes der letzteren zukäme , auf den aber

zufolge Anordnung Gr . Miniſteriums des Innern
allgemein verzichtet worden iſt , dem nach § 9 Abſ .
1 des Zwangserziehungsgeſetzes unterſtützungpflich⸗
tigen Armenverband oder dem Lieferungsverband
zu überweiſen . Auch der dem Armenverband an ſich
zukommende Anteil ſoll ihm nur dann vom Liefe⸗
rungsverband überwieſen werden , wenn die Ge⸗

meinde — etwa wegen ihrer ganz beſonders un⸗

günſtigen Vermögenslage⸗ — ausdrücklich auf der

Zuweiſung beſteht . Letzterenfalls wäre für den

Zwangszögling zur Ueberweiſung an die unterſtüt⸗
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zungspflichtige Gemeinde nur der ihr nach § 9 Abf .
2 des Zwangserziehungs - Geſetzes zukommende An —

teil ( regelmäßig 1 Drittel ) der Familienunterſtüt⸗
zung anzuweiſen , während in allen anderen Fällen
davon abzuſehen iſt , Zwangszöglingen Familien⸗
unterſtützung zuzuweiſen . Wird die Zwangserzieh⸗
ung erſt in Vollzug geſetzt , nachdem der Vater des

Zöglings in den Heeresdienſt eingetreten und Fa⸗
milienunterſtützung für den Zögling bereits bewilligt
iſt , ſo wird dieſe mit dem Zeitpunkt der Unterbrin⸗

gung des Zöglings zur Zwangserziehung wieder ein⸗

zuſtellen ſein . Die Durchführung der miniſteriellen
Anordnung wird ohne beſondere Schwierigkeiten
möglich ſein , wenn nur einerſeits bei der Unter⸗

bringung eines Zwangszöglings das Bezirksamt da —

rauf achtet , ob für denſelben etwa ſchon Familien⸗
unterſtützung bewilligt iſt und zutreffendenfalls de —
ren Einſtellung herbeiführt und wenn einerſeits vor
der Anweiſung von Familienunterſtützung feſtgeſtellt
wird , ob ſich unter den unterſtützungsberechtigten
Familiengliedern Zwangszöglinge befinden und die⸗
ſen dann die Unterſtützung vom Bezirksrat nicht
angewieſen wird . ( Erl . Gr . Verwaltungshofs vom
30 . 9. 17 . Nr . 5024 ) .

Die Anwendung des Portofreiheitsvermerks

„ Heeresſache “ betreffend .

Nachſtehende Richtlinien mögen zur Behebung
von Zweifeln dienen , welche in der Anwendung des
Portofreiheitsvermerks „ Heeresſache “ noch teilweiſe
beſtehen :

1. Poſtſendungen der Bürgermeiſterämter an
die Bezirksämter in Militärlieferungsangelegenhei⸗
ten ſind , ſoweit ſie reine Reichsdienſtangelegenhei⸗
ten ſind , portofrei unter dem Vermerk „Heeresſache “
zu befördern . Hierher gehören alſo z. Z. die Lie⸗
ferungen zur Sicherſtellung des Heeresbedarfs an
Vieh , Heu , Stroh , Hafer . Im Grenzgebiet kommen
hierzu die zahlreichen Sendungen für die geſamte
Lebensmittelverſorgung der in den Grenzorten ein⸗
quartierten Wachmannſchaften des Grenzſchutzes , die

zum Unterſchied von der Verpflegung der Truppen
unmittelbar für Rechnung der betreffenden Gemein⸗
den verſorgt werden .

2. Reine Reichsdienſtangelegenheit und ſonach
portofrei ſind ferner die Sendungen in folgenden
Angelegenheiten :

a) Reklamations⸗ und Urlaubsgeſuche von An⸗

gehörigen Heerespflichtiger oder von Heerespflichti⸗
gen , ſoweit der Schriftwechſel durch den Inſtanzen⸗
zug zwiſchen Staats - und Gemeindebehörden veran⸗

laßt wird . Dagegen iſt der Schriftwechſel , welcher
zwiſchen den Bezirks⸗ und Bürgermeiſterämtern ei⸗

nerſeits und den Angehörigen der Heerespflichtigen
oder dieſen ſelbſt andererſeits in derartigen Angele⸗
genheiten geführt wird , portopflichtig und darf nicht
unter der Bezeichnung „ Heeresſache “ verſandt wer⸗
den .

b) Familienunterſtützungen , Kriegsinvaliden⸗
fürſorge, , Kriegshinterbliebenenfürſorge , Wöchnerin⸗
nenunterſtützung .



3. Der Schriftwechſel in den nachbenannten An⸗

gelegenheiten iſt portopflichtig , weil dabei keine rei⸗

nen Reichsdienſtangelegenheiten in Betracht kom⸗

men .

a ) Die Lebensmittelverſorgung der Zivilbevöl⸗

kerung , darunter fällt z. B. die Regelung des Ver —⸗

kehrs mit Brotgetreide , die Brot⸗ und Mehl⸗ , Fett⸗ ,

Fleiſch⸗ , Milch⸗ , Zucker⸗ , und Fiſchverſorgung .
b) Die Kohlenverſorgung ,

c) der Verkehr mit Web⸗ , Wirk⸗ und Strick⸗

waren ,

d) die Metallmobilmachung ,
e) die Gummibeſchlagnahme ,
) Paßangelegenheiten uſw .

Die Neuregelung der Todeserklärung Vermißter .

( Zur jüngſten Bundesratsbekanntmachung . )

Die ungeheure Zahl der Kämpfer , die Deutſch⸗

land hinausſandte , die gewaltige Ausdehnung der

Schlachtfronten , die lange Dauer dieſes furchtbaren

Ringens bringen es mit ſich , daß die Zahl derer , die

ins Feld zogen , um ſpurlos zu verſchwinden , ins

Tauſendfache geſtiegen iſt .

Nun läßt ja allerdings das Bürgerliche Geſetz⸗

buch bei denen , die infolge der Teilnahme an einem

Kriege verſchollen ſind , eine abgekürzte Friſt für die

Todeserklärung zu . Aber auch dieſe gekürzte Friſt

beträgt drei Jahre nach Friedensſchluß . Wenn alſo

jemand ins Feld gerückt und ſeitdem verſchollen iſt ,

ſo kann er nach den Vorſchriften des Bürgerlichen

Geſetzbuches erſt drei Jahre nach dem Friedens⸗

ſchluſſe für tot erklärt werden ; bis dahin gilt er im

Rechtsſinne noch als lebend .

Es liegt auf der Hand , daß dieſe geſetzliche Be⸗

ſtimmung den Bedürfniſſen des praktiſchen Lebens

nicht genügt . Man ſetze nur den Fall — um eine

der augenſcheinlichſten Unbilligkeiten herauszugrei⸗

fen —, daß etwa ein Kaufmann , der bei einer Le⸗

bensverſicherung um 10000 Mark für den Todes⸗

fall verſichert iſt , bei Kriegsausbruch ins Feld rückte ,

die Vogeſenſchlacht mitmachte und ſeit dieſer Zeit

verſchollen iſt . Hier kann ſeine Frau nicht die Le —

bensverſicherungsſumme verlangen , ſondern muß

ſogar noch bis drei Jahre nach Friedensſchluß die

Prämien fortzahlen , obwohl bei glänzenden

Ausbau unſeres Nachrichtendienſtes doch die aller —

größte Wahrſcheinlichkeit dafür ſpricht , daß er in

der Auguſtſchlacht des Jahres 1914 gefallen iſt .

Bei ſolch unbefriedigenden Ergebniſſen kann

nicht wunder nehmen , wenn die Stimmen ſich

mehrten , die von dem Geſetzgeber Abhilfe verlangten .

Allgemein wurde es als erwünſcht und notwendig be⸗

zeichnet , die Friſt für die Todeserklärung Vermißter

dem

ES

160 —

bedeutend abzukürzen . Dieſer Forderung trägt nun

die neue Bundesratsbekanntmachung in dankeswer⸗

ter Weiſe Rechnung .

Wer als Angehöriger der bewaffneten Macht

des deutſchen Reiches oder eines mit ihm verbündeten

oder befreundeten Staates an dem gegenwärtigen

Kriege teilgenommen hat und ſeitdem vermißt iſt ,

kann nunmehr für tot erklärt werden , wenn von ſei⸗

nem Leben ein Jahr lang keine Nachricht eingegan —

gen iſt . Nehmen wir an , ein Soldat wird ſeit Sep⸗

tember 1914 vermißt . Seit dieſer Zeit iſt kein Brief ,

kein Lebenszeichen von ihm eingetroffen . Auch Kame⸗

raden haben keine Kunde von ihm gebracht . Da alſo

über ein Jahr keine Nachricht von ihm eingelaufen

iſt , kann er für tot erklärt werden . Hätte aber zum

Beiſpiel im Oktober 1915 ein Kamerad des Verſchol⸗
lenen erzählt , er habe ihn als Verſprengten bei einem

andern Truppenteil getroffen , ſo würde die einjäh⸗

rige Friſt erſt im Oktober 1915 beginnen . Er könnte

alſo jetzt noch nicht für tot erklärt werden , ganz ab⸗

geſehen davon , daß in einem ſolchen Fall das Gericht

überhaupt erſt eingehende Erhebungen darüber

pflegen wird , ob der Vermißte nicht doch noch am

Leben iſt .

Denn auch wenn ſeit einem Jahr keine Kunde

mehr von dem Vermißten in die Heimat gedrungen

iſt , darf das Gericht nicht blindlings die Todeser⸗

klärung ausſprechen , ſondern es muß ſich erſt durch

ſorgfältige Ermittlungen davon überzeugen , daß

wirklich nach menſchlicher Vorausſicht mit dem Tode

des Verſchollenen zu rechnen iſt . Wie kommt nun

die Todeserklärung im einzelnen zu Stande ?

Wer an der Todeserklärung des Verſchollenen

ein rechtliches Intereſſe hat , alſo zum Beiſpiel ſeine

Frau , ſein Vater , ſtellt bei dem Amtsgericht , in deſ⸗

ſen Bezirk er den letzten Wohnſitz vor ſeinem Aus⸗

rücken ins Feld hatte , Antrag auf Erlaſſung der To⸗

deserklärung . Dabei hat er dem Gerichte glaubhaft

zu machen , daß die betreffende Perſon tatſächlich ver⸗

ſchollen und von ihr ſeit einem Jahr kein Lebenszei⸗
chen gekommen iſt . Der Antragſteller wird in der

Regel dem Gerichte die Verluſtliſte vorlegen , die bei
dem Namen des Verſchollenen den Vermerk : „ Ver⸗

mißt “ enthält , er wird weiter die letzten Poſtſendun⸗

gen des Vermißten einreichen und ſchließlich durch

Briefe von Kameraden dartun , daß niemand mehr

von dem Verſchollenen ſeit Jahresfriſt gehört hat .

Hält das Gericht auf Grund dieſes Beweismate⸗

rials es für wahrſcheinlich , daß die Vorausſetzun⸗

gen für die Todeserklärung vorliegen , ſo erläßt es

das ſogenannte Aufgebot . Es richtet eine Aufforde⸗
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rung an den Vermißten und an alle , die von ihm

Auskunft zu erteilen vermögen , ſich binnen einer be —

ſtimmten Friſt zu melden . Dieſe Aufforderung wird

an der Gerichtstafel , ſowie an der Gemeindetafel des

letzten Wohnſitzes des Verſchollenen eine gewiſſe Zeit

angeheftet . Die Friſt , die in der Aufforderung für

die Anmeldung geſetzt wird , muß mindeſtens einen

Monat betragen . Iſt ſodann die Friſt abgelaufen ,

ohne daß jemand eine Nachricht von dem Verſchol —

lenen gebracht hat und ſind auch die Erhebungen des

Gerichts bei den Militärſtellen ergebnislos verlaufen ,

ſo ſpricht es die Todeserklärung aus .

Unbedingtes Erfordernis iſt , daß in der Todes —

erklärung der Zeitpunkt des Todes des Verſchollenen

feſtgeſetzt wird . Als Todeszeit iſt der Zeitpunkt an⸗

zunehmen , an dem ſeit der letzten KRunde von dem

Vermißten ein Jahr verſtrichen iſt . Hat er ein Ge⸗

fecht , eine Sprengung oder ein ähnliches Geſchehnis

mitgemacht , ſo iſt der Zeitpunkt dieſes Ereigniſſes

regelmäßig als Todeszeit anzuſehen . Dieſe Angabe

des Todeszeitpunktes in der Todeserklärung iſt häu —

fig von beſonderer rechtlicher Bedeutung .

Man denke ſich folgenden Fall : Ein lediger Of —

fizier K. der ſeinen letzten Wohnſitz in Leipzig hatte ,

war an der Schlacht bei Tannenberg beteiligt und iſt

ſeit dieſer Zeit vermißt . Als einziger Erbe kommt

ſein Vater in Betracht , der auch , nachdem er lange

zenug auf ein Lebenszeichen gehofft und gewartet

hat , bei dem Amtsgericht Leipzig Antrag auf Todes⸗

erklärung ſtellt . Der Vater des Offiziers macht dem

Gericht durch Einreichung von Schriftſtücken glaub —

haft , daß X ſeit 30 . Auguſt 1915 verſchollen iſt . Das

Gericht erläßt hierauf am 1. Mai 1916 das Aufge⸗

bot ; als letzter Termin für die Anmeldung von Nach⸗

richten über den Vermißten ſetzt es den 15 . Juni
1916 feſt . Niemand meldet ſich ; auch die gerichtlichen

Erhebungen bei dem Regimente und bei den mili⸗

täriſchen Nachweiſeſtellen ſind ergebnislos . Darauf

erläßt das Gericht am 1. Juli 1916 die Todeser —

klärung d. h. es ſtellt durch Urteil feſt , daß der Offi—⸗

zier X, der ſeit der Schlacht bei Tannenberg vermißt

iſt , als in dieſer Schlacht geſtorben gilt . Hätte zum

Beiſpiel dem Offizier X ein am 1. Auguſt 1915 ge⸗

fallener Kamerad Z. als Andenken einen wertvollen

Brillantring vermacht , ſo könnte der Vater des X

den Brillantring nicht aus dem Nachlaſſe des Z ver⸗

langen , weil ja X bereits als im Auguſt 1914 geſtor⸗
ben gilt und daher den Todesfall des Z gar nicht
erlebt hat , ihn alſo auch nicht beerben konnte .

Wie aber , wenn der für tot Erklärte die Todes⸗

erklärung überlebte . Solches iſt ſchon in normalen

Zeiten vorgekommen und wird ſich nach dem Krieg

erſt recht begeben . Nach den allgemeinen Vorſchrif⸗

ten der Prozeßordnung kann derjenige , der die To⸗

deserklärung überlebt hat , ſie dadurch aus der Welt

ſchaffen , daß er ſie binnen beſtimmter Friſt im Wege
der Klage anficht . Die Bundesratsbekanntmachung

erleichtert aber dem fälſchlich für tot Erklärten den

Nachweis ſeiner Exiſtenz . Kehrt der Verſchollene
und für tot Erklärte zurück , ſo braucht er nur bei

dem Gerichte , das die Todeserklärung erlaſſen hat ,

ihre Aufhebung zu beantragen . Das Gericht pflegt
dann die erforderlichen Erhebungen über die Identi⸗
tät des wieder Aufgetauchten und iſt es zweifellos ,

daß der Antragſteller der für tot Erklärte iſt , ſo hebt
es einfach das Urteil auf und gibt damit dem Ver⸗

ſchollenen auch rechtlich das Leben wieder . Nur wenn

Bedenken gegen die Identität beſtehen , verweiſt das

Gericht den Vermißten auf den Weg der Anfechtungs⸗

klage , wobei ihm aber für die Erhebung dieſer Klage
keine Friſt geſetzt iſt .

22 . —

Kriegswitwen⸗ und Kriegswaiſengeld .

Es iſt des deutſchen Volkes Ehrenpflicht , den

Hinterbliebenen derer , die für Deutſchland den Hel⸗
dentod ſtarben , eine auskömmliche Verſorgung zu

gewähren . Wer für das Vaterland in den Tod geht ,

ſoll die Gewißheit haben , daß ſeine Angehörigen nicht

zu darben brauchen , daß die Dankbarkeit der Nation

ſie vor Not und Entbehrung bewahrt . Eine Ehren⸗

pflicht und eine ſelbſtverſtändliche Pflicht ! In wel⸗

cher Weiſe aber erfüllt ſie das Vaterland ? Die vom

Militärhinterbliebenengeſetz erteilte Antwort iſt trotz
ihrer hohen Bedeutung ſo wenig bekannt , daß der

Bericht der wichtigſten Beſtimmungen vielfach will⸗

kommen ſein wird .

Die Sorge für die Hinterbliebenen aller Klaſſen
des Soldatenſtandes , für Offiziere ſowohl wie für

Mannſchaften , beſteht in einem Witwen⸗ und einem

Waiſengelde . Das Witwengeld bekommt die Witwe

bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis zu ihrem
Tode . Das Waiſengeld wird gewährt bis zur Voll⸗

endung ' des 18 . Lebensjahres .
Die Fürſorge ſetzt ſich in der Regel aus der ſoge —

nannten allgemeinen Verſorgung u. aus der Kriegs⸗

verſorgung zuſammen . Die allgemeine Verſorgung
iſt diejenige , die der Staat auch im Frieden den Hin⸗

terbliebenen von Militärperſonen gewährt , während
die Kriegsverſorgung nur während des Krieges gege⸗
ben wird . Infolgedeſſen herrſcht nun vielfach die

Meinung , die allgemeine und die Kriegsverſorgung
ſchlöſſen einander aus , es könne nur die eine oder die
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andere geleiſtet werden . Das iſt , wie wir noch ſehen

werden , unrichtig ; in der überwiegenden Zahl der

Fälle wird vielmehr Kriegs - und allgemeine Verſor⸗

gung neben einander bezogen .

Was ſodann die einzelnen Klaſſen der Militär⸗

perſonen betrifft , ſo müſſen wir einmal unterſcheiden

zwiſchen den Hinterbliebenen von Offizieren und

zwiſchen den Hinterbliebenen von Perſonen der Un —

terklaſſen des Soldatenſtandes . Bei den Offizieren

müſſen wir dann wieder einen Unterſchied machen

zwiſchen Berufsoffizieren und Reſerveoffizieren .

Bei den Militärperſonen der unteren Klaſſen wollen

wir diejenigen , die im Zivilberufe Beamte ſind und

aus ihrer Zivilſtellung eigene Verſorgungsanſprüche

für ihre Hinterbliebenen haben , geſondert betrachten .

Sehen wir uns nun zunächſt einmal die Bezüge

der Hinterbliebenen von Berufsoffizieren

an ! Dieſe Bezüge ſetzen ſich ſtets zuſammen aus der

allgemeinen Verſorgung und der Kriegsverſorgung .

Nach der allgemeinen Verſorgung beträgt das Wit⸗

wengeld der Offizierswitwe 40/100 der Penſion , zu

der der verſtorbene Offizier berechtigt geweſen wäre ,

wenn er am Todestage penſioniert worden wäre .

Die Penſion eines Offiziers beträgt aber während der

erſten 10 Dienſtjahre 20/60 des früheren Dienſtein —

kommens und ſteigt mit jedem weiteren Vienſtjahr

um 1/60 . Das Waiſengeld beträgt nach der allge —

meinen Verſorgung bei elternloſen Waiſen 1/3 des

Witwengeldes und bei Waiſen , deren Mutter noch

lebt , 1/5 des Witwengeldes .

Zu dieſer allgemeinen Verſorgung tritt dann

die Kriegsverſorgung hinzu . Kriegswitwen⸗

geld beträgt für die Witwe eines Hauptmanns , Ober⸗

leutnants , Leutnants oder Feldwebelleutnants 1200

Mark , für die Witwe eines höheren Offiziers 1500

Mark im Jahr . Das Kriegswaiſengeld beträgt für

das elternloſe Kind eines Generals oder eines Offi⸗

ziers in Generals⸗ oder Regimentskommandeurs⸗

ſtellung 225 Mark , für das elternloſe Kind eines an⸗

deren Offiziers 300 Mark im Jahr . Lebt die Mut⸗

ter des Kindes noch , ſo beträgt das Kriegswaiſengeld

ſtatt 225 Mark nur 150 und ſtatt 300 Mark nur 200

Mark .

Angenommen , ein aktiver Leutnant , der 8

Jahre im Dienſte ſtand , hinterläßt eine Witwe und

2 Kinder . Die Hinterbliebenenbezüge berechnen ſich

hier wie folgt :

1. ) Witwengeld :

Nach der allgemeinen Verſorgung iſt zu gewäh —

ren 40/100 des Betrags , den der Leutnant als Pen⸗

ſion bekommen hätte , wenn er an ſeinem Todestag in

den Ruheſtand verſetzt worden wäre . Das penſions —⸗

fähige Dienſteinkommen des Leutnants beträgt 3486

Mark . Da er noch keine zehn Dienſtjahre hat , ſo

hätte er als Penſion 20/60 von 3486 Mark erhalten ,

alſo 1162 Mark , oder aufgerundet 1164 Mark . Aus

dieſem Betrage 40/100 — 468 Mark . Zu dieſem

Friedenswitwengeld von 468 Mark kommt dann noch

das Kriegswitwengeld im Betrage von 1200 Mark .

Die Witwe bekommt alſo für ſich insgeſamt 1668

Mark jährlich .

2. ) Waiſengeld :

Das Friedenswaiſengeld beträgt , wie wir ge⸗

ſehen haben , bei Kindern , deren Mutter noch lebt , 1/5

des Witwengeldes , alſo 1/5 von 468 Mark S 96

Mark . Hierzu tritt das Kriegswaiſengeld , das 200

Mark ausmacht . Die Leutnantswitwe bekommt alſo

für jedes der beiden Kinder 296 Mark im Jahr .

Demnach betragen die geſamten Bezüge der

Leutnantswitwe und ihre 2 Kinder 1668 Mark ＋ 296

Mark ＋ 296 Mark S 2260 Mark im Jahr .

Für die Verſorgung der Hinterbliebenen von

Reſerveoffizieren gilt das bei den Berufs —

offzizieren Ausgeführte in vollem Umfange mit der

einzigen Ausnahme , daß die Hinterbliebenen von

Reſerveoffzizieren keinen Anſpruch auf die allgemeine

Verſorgung haben . Sie erhalten die Kriegsverſor⸗

gung vollſtändig ; die allgemeine Verſorgung erhalten

ſie dagegen nur , wenn . ſie ihrer nach ihrer wirtſchaft⸗

lichen Lage beſonders bedürftig ſind . Ob dieſe allge⸗

meine Verſorgung den Hinterbliebenen von Reſerve⸗

offizieren gewährt wird , haben die Militärbehörden

nach den Umſtänden des Einzelfalles zu entſcheiden .

War der Reſerveoffizier zugleich Beamter , ſo

daß ihm auch aus ſeinem Zivilberufe Verſorgungs⸗

anſprüche für die Hinterbliebenen zuſtehen , ſo wird

allgemeine Verſorgung in der Regel nicht gegeben .

Dagegen pflegt ſie den Hinterbliebenen ſolcher Re⸗

ſerveoffiziere geewährt zu werden , die in ihrer Zivil⸗

ſtellung Kaufleute oder Angehörige eines ſonſtigen

freien Berufes ſind und ihre Hinterbliebenen ver⸗

mögenslos hinterlaſſen haben .

Die Witwe eines Amtsrichters , der als Leutnant

der Reſerve gefallen iſt , bekommt alſo das Kriegs⸗

witwengeld im Betrage von 1200 Mark . Dagegen

erhält ſie die allgſemeine Verſorgung nicht . Dafür

bezieht ſie aber nach den Vorſchriften des Zivilbeam⸗

tenrechts das ihr als Amtsrichterswitwe zuſtehende

Zivilwitwengeld . War ihr Mann zum Beiſpiel 10

Jahre Amtrichter und hatte er einen Gehalt von

4500 Mark , ſo beträgt das Zivilwitwengeld 2/5 aus

1/3 von 4500 Mark S 600 Mark . Die geſamten



Bezüge einer ſolchen Amtsrichterswitwe betrügen
alſo 1800 Mark im Jahr , 1200 Mark aus Militär⸗

fonds und 600 Mark aus Zivilfonds . Es iſt ein

immer wiederkehrender Irrtum , zu glauben , daß die

Beamtenwitwe , deren Mann Reſerveoffizier war , nur

die Zivilpenſion bekomme . Sie erhält vielmehr ne⸗

ben dem Zivilwitwengeld ungekürzt auch die Kriegs⸗

verſorgung .

Nehmen wir dagegen die Witwe eines Schrift —

ſtellers an , der als Leutnant der Reſerve gefallen iſt
und ein Vermögen nicht hinterlaſſen hat . Ihr kann

wegen ihrer ungünſtigen wirtſchaftlichen Lage von

der Militärbehörde neben der Kriegsverſorgung auch
die allgemeine Verſorgung zugebilligt werden , ſodaß
ſie genau die gleichen Bezüge bekommt , wie die Wit⸗

we eines Berufsoffiziers .
Die Fürſorge für die Hinterbliebenen der unte⸗

ren Klaſſen des Soldatenſtandes beſteht in der allge —
meinen Verſorgung und in der Kriegsverſorgung .
Die allgemeine Verſorgung ſetzt ſich zuſammen aus ei⸗

nem Witwengeld von jährlich 300 Mark und aus ei⸗

nem Waiſengeld , das bei elternloſen Waiſen 100

Mark und bei Waiſen , deren Mutter noch lebt , 60

Mark im Jahr beträgt . Dieſe Sätze von 300 Mark,
100 Mark und 60 Mark werden gewährt ohne Rück⸗

ſicht auf den Dienſtgrad des Gefallenen . Es beträgt
das Witwengeld der allgemeinen Verſorgung ſowohl
bei der Feldwebelswitwe , wie bei der Witwe des Ge⸗

meinen 300 Mark .

Anders iſt es bei der Kriegsverſorgung . Das

Kriegswaiſengeld beträgt zwar auch für alle Kinder

der Unterklaſſen ohne Rückſicht auf den Dienſtgrad
140 Mark oder 108 Mark ; nämlich 140 Mark bei el⸗

ternloſen Waiſen und 108 Mark bei Waiſen , deren

Mutter noch lebt . Das Kriegswitwengeld iſt aber

verſchieden abgeſtuft , je nach dem Dienſtgrade , den

der Gefallene inne hatte . Das Kriegswitwengeld der

Witwe eines Feldwebels oder Vizefeldwebels beträgt
300 Mark im Jahr , dasjenige der Witwe eines Ser⸗

geanten oder Unteroffiziers 200 Mark im Jahr und

dasjenige der Witwe eines Gemeinen 100 Mark im

Jahr .

Nehmen wir an , ein Arbeiter iſt im Felde als ge⸗

meiner Soldat unter Hinterlaſſung einer Witwe und

dreier kleiner Kinder gefallen . Die Hinterbliebenen⸗

bezüge berechnen ſich hier wie folgt :

I. ) Witwengeld :

Nach der allgemeinen Verſorgung beträgt das

Witwengeld 300 Mark . Dazu kommt das Kriegs⸗

witwengeld im Betrage von 100 Mark . Die Witwe

bekommt alſo für ſich insgeſamt 400 Mark im Jahr .

1668 —

2. ) Waiſengeld :

Das Waiſengeld beträgt nach der allgemeinen

Verſorgung für jedes der drei Kinder 60 Mark . Hier⸗

zu tritt dann noch für jedes Kind ein Kriegswaiſen⸗

geld in Höhe von 108 Mark . Die Arbeiterswitwe er⸗

hält alſo für jedes Kind 168 Mark im Jahre .

Demnach betragen die geſamten Bezüge der Hin⸗
terbliebenen des Arbeiters 400 Mark ＋ 3 mal 168

Mark S 904 Mark .

Oder ein anderes Beiſpiel ! Ein Vizefeldwebel

iſt im Felde gefallen und hat drei Kinder hinterlaſſen .
Seine Frau iſt ſchon vor ſeinem Tode geſtorben . Dieſe

drei Kinder erhalten als Waiſengeld der allgemeinen

Verſorgung je 100 Mark im Jahr und als Kriegs⸗

waiſengeld je 140 Mark im Jahr . Jedes Kind be —

kommt alſo jährlich 240 Mark .

Beſonderem Intereſſe begegnet immer die Frage ,

welche Bezüge die Hinterbliebenen eines Zivilbeam⸗
ten erhalten , der als Militärperſon der unteren Gra —

de gefallen iſt . Werden hier die Verſorgungen ſo —

wohl aus Militärfonds als aus Zivilfonds gewährt ?
Bekommt alſo die Witwe eines Zivilbeamten , der als

Unteroffizer gefallen iſt , ſowohl ihr Witwengeld nach
dem Zivilbeamtenrecht wir ihr Witwengeld nach dem

Militärhinterbliebenengeſetz ? Die Antwort darauf

lautet : Die Witwe des Zivilbeamten erhält das Zi⸗
vilwitwengeld in vollem Betrag . Von dem Witwen⸗

geld nach dem Militärhinterbliebenengeſetz erhält ſie
nur das Kriegswitwengeld , während das Witwen⸗

geld nach der allgemeinen Verſorgung in der Regel
nicht angewieſen wird . Ebenſo iſt es mit dem Wai⸗

ſengeld . Auch hier wird das Waiſengeld nach dem

Zivilbeamtenrecht in vollem Umfange gewährt ; von

dem Waiſengeld aus Militärfonds wird dagegen re⸗

gelmäßig nur das Kriegswaiſengeld geleiſtet .
Man nehme an , ein Lehrer iſt unter Hinterlaſ⸗

ſung einer Witwe und eines Kindes als Offizierſtell⸗
vertreter gefallen . Das Witwen - und Waiſengeld
nach Zivilbeamtenrecht betrage 500 Mark und 100

Mark .

Dann erhalten ſeine Hinterbliebenen folgende
Bezüge :

I . ) aus Zivilmitteln : 500 Mark Witwengeld und

100 Mark Waiſengeld ;

2. ) aus Militärmitteln : 300 Mark Kriegswit⸗
wengeld und 108 Mark Kriegswaiſengeld .

Die Bezüge belaufen ſich alſo insgeſamt auf 1008

Mark im Jahr .
Oder ein Amtsrichter iſt als Unteroffizier ge⸗

fallen . Er hinterläßt eine Witwe und zwei Kinder .



Das Witwen⸗ - und Waiſengeld nach Zivilbeamten⸗

recht betrage 800 Mark und 160 Mark .

Seine Hinterbliebenen erhalten :

1. ) aus Zivilmitteln : 800 Mark Witwengeld und

160 Mark Waiſengeld für jedes Kind ;

2. ) aus Militärmitteln : 200 Mark Kriegs⸗Wit⸗

wengeld und 108 Mark Kriegswaiſengeld für jedes

Kind .

Die Bezüge belaufen ſich alſo insgeſamt auf 1536

Mark .
— 0 —

Städtetag der mittleren Städte Badens .

Auf dem in Radolfzell am 5. Sept . abgehaltenen

23 . Städtetag der mittleren Städte Badens waren

15 Verbandsſtädte vertreten . Nach den üblichen Be—⸗

grüßungsanſprachen erſtattete Bürgermeiſter Dr .

Weiß aus Eberbach den Bericht über das Geſchäfts⸗

jahr 1916⸗17 . Von dem Berichterſtatter wurde

erneut betont , es ſei dringend zu wünſchen , die Frage

der Fortbildung des Gemeindebeamtenrechtes und

die Aenderung des Fürſorgegeſetzes bald gelöſt zu

ſehen . Der Ausſchuß vermöge die Gründe , welche die

Gr . Regierung abhielten , die Erledigung dieſer Fra⸗

gen auf den nächſten Landtag zu verſprechen , nicht

als durchſchlagend anzuerkennen . Nach einer Erör⸗

terung über den Jahresbericht wurden drei Anträge

einſtimmig angenommen , des Inhalts , daß nochmals

dringend daraufhin gewirkt werden ſoll , die Aende⸗

rung des Fürſorgegeſetzes ſchon auf dem nächſten

Landtag vorzunehmen , und weiter daß die Beſtim⸗

mungen über Ablieferung der Oelfrüchte geändert

werden und den Erzeugern für ihren Bedarf eine

entſprechende Menge gelaſſen wird . Der dritte An⸗

trag wünſcht die Abſtellung der Mißſtände in der

Loftverſorgung und eine beſchränkte Freigabe der

gewerblichen Obſtweinbereitung .
Für die Fragen der Kohlen⸗ , Holz⸗ und Gas⸗

verſorgung wurde eine beſondere Kommiſſion gebil⸗

det , und zugleich wurde ( wie ſchon berichtet ) ein An⸗

trag angenommen , in welchem die Maßnahme der

Einſchränkung des Gasverbrauchs auf 80 Prozent

des vorjährigen Verbrauchs für verfehlt bezeichnet

wird . Der Antrag , welcher dem Miniſterium des

Innern und der zuſtändigen Kriegsamtsſtelle ſofort

zuging , betont , daß die Haushaltungen mit ihrem ge⸗

ſamtén Bedarf an Gas beliefert werden müſſen . Der

Städtetag nahm dann weiter die Anträge über Ein⸗

führung der Familienverſicherung und über Ausge⸗

ſtaltung der Zwangserziehung in Baden einſtimmig

an . Weiter gelangte zur Annahme ein An⸗

trag , der ſich gegen die Erſetzung der

beſtehenden Kreisverbände durch große Kreiſe aus⸗

ſpricht , und der empfiehlt , bei der Regelung der Nah⸗

rungsmittelverſorgung , ſoweit ſie nach Beendigung

des Krieges noch nötig ſein wird , die beſtehenden

Kreiſe zur Mitarbeit heranzuziehen . Weiter be⸗

tont dieſer Antrag , die Aenderung des Wahlverfah⸗
rens für die Kreisverſammlungen und die Erweite⸗

rung der Aufgaben der Kreiſe . — Der nächſte

Städtetag ſoll in Säckingen ſtattfinden .
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7 . Bad . Landgemeindenverband .

Maßnahmen auf dem Gebiete der Volksernährung .

Unter dieſer Ueberſchrift ſchreibt der „Bayeriſche

Bürgermeiſter “ in ſeiner Nummer 28 vom laufen⸗

den Jahr :

Aus einer Reihe von Landgemeinden gingen

dem Verband der Landgemeinden Bayerns ver⸗

ſchiedene Zuſchriften zu , welche ſich mit den Maß⸗

nahmen auf dem Gebiete der Volksernährung be⸗

faſſen und nachſtehende Anregungen geben : „ Die

Frühdruſchprämie von 3 Mark für je einen Zenk⸗

ner wurde allgemein als zu hoch empfunden . Ver⸗

ſchiedene Verſammlungen waren der Meinung , daß

es gerechter geweſen wäre , einen entſprechend hohen ,

das ganze Jahr über geltenden Preis feſtzuſetzen.

Um frühzeitig das notwendige Brotgetreide herein —

zubringen , hätten die Landwirte mit vielleicht drei

oder fünf Tagbau Anbaufläche verpflichtet werden

können , für jedes Tagwerk eine beſtimmte Menge

Brotgetreide abzuliefern . Um einen Druck auszu⸗

üben , daß die Landwirte auch rechtzeitig abliefern ,

hätte beſtimmt werden können , daß jeder Landwirt

( auch rechtzeitig, ) der ſeiner Lieferungspflicht nicht

rechtzeitig nachkommt , für ſein geſamtes Getreide um

ein oder 2 Mark weniger als der feſtgeſetzte Höchſt⸗

preis iſt , erhält . Von der Frühdruſchprämie haben

in erſter Linie Großgrundbeſitzer und gutſituierte

Landwirte , die mit Maſchinen und genügend Ar —

beitskräften verſehen ſind , einen Vorteil . Es ſind

das zum größten Teil jene , die ſonſt mit der Getrei —

deablieferung ſtark im Rückſtand waren . Es iſt un⸗

gerecht , daß Landwirte , die keine Maſchinen und zu

wenig Arbeitskräfte haben , gleich um drei Mark we⸗

niger für den Zentner erhalten .

Es wird gewünſcht , daß Brotgetreide nicht in

großem Umfange in Lagerhäuſern und Städten auf⸗

geſpeichert wird , es beſteht ſonſt die Gefahr , daß viel

Getreide verdirbt . Bei der herrſchenden ſtarken

Einſchränkung macht dieſes ſo böſes Blut , daß die

Bauern die Luſt zu beſtmöglichem Anbau und zur

beſten Ausnützung ihrer Felder verlieren . Das Ge ,

treide ſoll bei den Bauern bleiben , bis es in den

Städten benötigt wird . Der Landwirt iſt am be⸗

ſten in der Lage , dafür zu ſorgen , daß nichts ver —

dirbt .

Ebenſo muß dafür Sorge getragen werden ,

daß Kartoffeln , die in großen Mengen aufgeſpei⸗

chert werden , nicht durch unzweckmäßige Behand⸗

lung zu Grunde gehen . Es iſt ſelbſtverſtändlich ,

daß die Städte einen Vorrat für die Wintermonate
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aufſpeichern müſſen , da im Froſte der Verſand von

Kartoffeln nicht möglich iſt . Es wäre auch zu be —

grüßen , daß auch alle jene ſtädt . Verbraucher , welche

geeignete Aufbewahrungsräume haben , ihren gan —

zen Bedarf für das Jahr zur Einlagerung erhalten .
Dieſe haben ein großes Intereſſe daran , daß ihnen
keine Kartoffeln verderben . Jene Kartoffeln , welche
nicht für die angegebenen Zwecke benötigt werden ,
ſollen den Landwirten ſolange gelaſſen werden , bis

ſie benötigt werden . Die Landwirte ſind am beſten
in der Lage , die Kartoffeln vor dem Verderben zu

ſchützen .

Mancher Landwirt iſt nicht in der Lage die vor —

geſchriebene Menge Butter und Eier abzuliefern .
Dies kann daran liegen , daß ein Landwirt Kühe mit

ſehr geringer Milchergiebigkeit , mit Eutererkran⸗

kungen , ſehr ſchlechtes Futter uſw . hat . Wer ſeiner

Lieferungspflicht nicht nachkommt , ſollte deshalb
nicht gleich beſtraft , ſondern zuerſt geforſcht werden ,
ob dem Bauern die Lieferung überhaupt möglich iſt .

Es wird als notwendig empfunden , daß über 12

Jahre alte Bauernſöhne , welche vielleicht den einge⸗
rückten Vater oder ſonſt eine erwachſene Arbeits⸗

kraft erſetzen müſſen , zu den Schwerſtarbeitern ge⸗
zählt werden . Dieſe jungen Leute müſſen häufig die

ſchwerſte Arbeit verrichten . Ohne große Gefahr für
die Geſundheit derſelben iſt ihnen dies nur bei reich⸗
licher Ernährung möglich .

Es wird der Wunſch ausgeſprochen , jetzt den

Landwirten mit den Hausſchlachtungen möglichſt
entgegen zu kommen . Bei der großen Einſchrän⸗
kung iſt der Landwirt auch auf eine gewiſſe Menge
Fleiſch angewieſen . Friſches Fleiſch können viele

Landwirte nur ſelten bekommen .

Armen Leuten , die ſich eine kleine Menge von

Brotgetreide durch Aehrenleſen verſchafft haben ,
ſollte dieſes belaſſen werden , d. h. man ſollte ihnen
hierfür keinen Abzug an Brot und Mehl machen .
Aehrenleſer ſind arme Leute , die mit der Ernährung
an ſtch ſehr ſchlecht geſtellt ſind . Ohne den Fleiß die⸗

ſer Leute wäre das Getreide auf dem Felde doch zu
Grunde gegangen , zudem handelt es ſich um ganz

geringe Mengen . Es wird als große Ungerechtig⸗
keit bei den Landleuten empfunden , wenn Getreide ,
das durch Aehrenleſen gewonnen wurde , in An—⸗

rechnung käme .

Immer wieder erzählen Soldaten von der

Front , daß Offiziere Schweine und Hühner halten .
Das nötige Futter wird von der Proviantkolonne
entnommen . Häufig wird der beſte Mehlweizen
verfüttert . Unſere Soldaten draußen klagen immer
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mehr über unzureichende Ernährung . Das angege⸗

bene Futter wird zweifellos den Frontſoldaten von

ihrer Nahrung entzogen . Das wird als ſchreiende

Ungerechtigkeit empfunden , die größte Erbitterung
und Mißmut erregt . Es muß unbedingt dahin ge⸗

ſtrebt werden , daß derartige Aergerniſſe abgeſchafft
werden .

Die monatliche Zuweiſung des notwendigen

Benzins macht den Landwirten viel Arbeit , dieſel —
ben ſind an ſich jetzt ſchon zu ſehr überlaſtet . Wenn

es irgend angängig iſt , ſollte das Benzin auf drei

oder wenigſtens zwei Monate zugeteilt werden . Es

wird gebeten , bei der Militärinſpektion in dieſem

Sinne Antrag zu ſtellen . Ferner wird auch gebeten ,
den Landwirten jetzt ſchon , ſo weit es geht , Petrole⸗

um und Carbid zu überweiſen . Der Landwirt muß ,

ſo lange es Tag iſt , im Feld arbeiten , am Abend

müſſen noch viele häusliche Verrichtungen im

Stall , Scheune uſw . geſchehen , zu denen Licht not⸗

wendig iſt .

Für viele Geräte und Maſchinen hat der Land —

wirt Leder notwendig . Den Handwerkern vom Lande

muß unbedingt eine gewiſſe Menge Leder zuge⸗
wieſen werden “ —.

Die Vorſtandſchaft des Verbandes der Landge —

meinden hat dieſe Anregungen dem Königlichen
Staatsminiſterium des Innern zur Kenntnisnahme
und weiteren Würdigung unterbreitet .

— 0 —

Tagesgebühren der Gemeindebeamten .
Da infolge des Krieges die Gemeindebeamten

mehr als ſonſt in die Lage kommen , Dienſtreiſen
außerhalb Orts machen zu müſſen und infolge der
allgemeinen Teuerung und Erhöhung der Preiſe für
Speiſen und Getränke ein Auskommen mit den der⸗
maligen Tagegebühren zumal bei ganztägigem oder

mehrtägigem Zeitaufwand ganz unmöglich iſt , den
Gemeindebeamten aber zu ihren ſonſtigen Opfern an
Zeit und Arbeitskraft nicht auch noch materielle
Opfer zugemutet werden können , ſo haben wir an
Gr . Miniſterium des Innern eine Bitte um Erhöh⸗
ung der Taggebühren , rückwirkend vom 1. Januar
d. Is . ab gerichtet .

Es wird ſich daher empfehlen , mit der Aufſtel⸗
lung der jährlichen Gebührenverzeichniſſe zurück zu
halten bis zum Eintreffen einer , wie wir hoffen ,
baldigen und wohlwollenden Entſchließung Großh .
Miniſteriums auf unſer Geſuch.

RN

Verbandsentwickelung .
Dem Verband ſind ſeit unſerer Mitteilung in

Nr . 10 d. Ztſchr . weiter beigetreten :

Waldmühlbach , Amt Mosbach ,



Eſchelbronn u. Daisbach , Amt Sinsheim ,

Bilfingen , Amt Pforzheim ,

Grötzingen , Amt Durlach ,

Langenbrand , Amt Raſtatt ,

Zell⸗Weierbach , Amt Offenburg ,

Denzlingen , Amt Emmendingen ,

St . Wilhelm und Sölden , Amt Freiburg ,

Feldberg , Amt Müllheim ,

Schwerzen , Amt Waldshut ,

Emmingen , Amt Engen ,

Huſen , Amt Schopfheim ,

Ippingen , Amt Donaueſchingen ,

Bergzell , Amt Wolfach .

— 0 —

Perſönliches .

Dem Bürgermeiſter Georg Broß in Zell —

Weierbach , der bereits 28 Jahre im Amt ſteht , wurde

das vom Verband geſtiftete Ehrendiplom verliehen .

— 68 —
Feuerverſicherung .

Stand nach der letzten Veröffentlichung in

Nummer 10 5544650 /

Zugang bis

OZ. 452 Vöhrenbach , Verlängerung von Nr . 341 .

OZ. 453 Gaggenau 3400 /

OZ. 454 Gaggenau 1000 K

OZ. 455 Lichtenau 2550

OZ. 456 Gaggenau 6200

Zuſammen

— 5 —

8 . Rechnerverband .

Eine deufiche Zahlungsordnung .
( Von Stadtrechnungsrat Kiſtner , Karlsruhe . )

Während viele Behörden ſich um die Förderung

des bargeldloſen Verkehrs im Intereſſe der Vermin⸗

derung des Notenumlaufs und damit der Stärkung

der Reichsfinanzen alle Mühe geben , beteiligt ſich

noch ein großer Teil derſelben daran nur paſſiv da⸗

durch , daß er nicht mit allen ihm zur Verfügung

ſtehenden Mitteln an der Hebung des bargeldloſen

Verkehrs mithilft . Ein Blick in das Verzeichnis der

Poſtſcheckktunden im Reichspoſtgebiet beweiſt am be⸗

ſten , daß ſehr viele öffentliche Kaſſen ( Gemeinde⸗ ,

Steuer⸗ und Kirchenkaſſen etc . ) noch nicht einmal an

das Poſtſcheckamt angeſchloſſen ſind und zweifellos

noch viel weniger bei Banken und Sparkaſſen Gi⸗

rokontos unterhalten . Es iſt dies vielfach in Ge⸗

meinden mit jährlich anſehnlichem eigenem Umſatz
und ſonſtigem Verkehr der Fall . Mit ſolchen öffent⸗

lichen Kaſſen kann ſchon von vornherein nicht bar⸗

5588400
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geldlos verkehrt werden , denn die Zahlung durch

Schecks kann nicht als bargeldlos angeſehen werden .

Es iſt unter dieſen Umſtänden nicht zu verwundern ,

wenn kleine Geſchäftsleute und Landwirte ſich nicht

dazu entſchließen können , ein Konto beim Poſtſcheck —

amt oder einer Bank zu eröffnen .

In der Zeitſchrift für das Verwaltungs - und

Rechnungsweſen der Gemeinden , Sparkaſſen etc . Nr .

8 verbreitet ſich über obiges Thema Hermann

Moraſt - Donaueſchingen . Er macht darin Vorſchläge ,

wie durch Vorſchrift des bedingten Kontenzwangs ,

der bedingten Ueberweiſungspflicht , der Verein —

fachung des Banküberweiſungsverfahrens und der

nur bedingten Zuläſſigkeit des Barſchecks ( bis 100 . —

Marb ) der bargeldloſe Verkehr geregelt werden ſoll —

te . Seine Vorſchläge gipfeln auch in der Einfüh —

rung von Poſtgutſcheinheften und Verbeſſerung des

Poſtſcheckweſens durch Abſchaffung des Stammgut —

habens . Letzteres möchte ich vorweg gutheißen . Das

Poſtſcheckamt genießt durch die zahlloſen zumteil ſehr

beträchtlichen Guthaben der Poſtſcheckinhaber ſo viel

an Zins , daß es zweifellos ſehr gut auf ſeine Koſten

kommt und noch mehr kommen wird , je mehr Teil —

nehmer ſich melden . Ich kann deshalb auch nicht

die vorgeſchlagene Einführung von Poſtgutſcheinhef —

ten im Wert von 1700 Mark als eine glückliche Lö —

ſung für die Förderung des bargeldloſen Verkehrs

finden . Heute rechnet und muß jedermann rechnen ,
wie er am beſten ſein „ Pfund “ verwertet . Es wer⸗

den überdies die wenigſten Privatperſonen in der

Lage ſein , ſich ein zinsloſes Poſtgutſcheinheft in obi⸗

gem Wert zu erwerben . Nach meiner Anſicht ſind die⸗

Geſchäfte und Kaſſen , die mit Konten arbeiten , da —

rauf bedacht , möglichſt wenig Geld dahin fließen zu

laſſen , wo es zinslos ſteht . Ein umſichtiger Geſchäfts —

mann oder Kaſſier wird ſeine Aufmerkſamkeit darauf

richten , daß z. B. beim Poſtſcheckamt nie mehr Gut⸗

haben ſteht , als der regelmäſſige Umſatz oder die be —

vorſtehenden Ueberweiſungen durch dieſes für die

nächſte Zeit erfordern . Sie ſind dieſer Sorge ent⸗

hoben , wenn ſie neben einem Poſtſcheckkonto ein Gi⸗

rokonto bei einer Bank oder Sparkaſſe unterhalten ,
dem ſie das für die nächſte Zeit überſchüſſige Gut⸗

haben überweiſen und damit zinstragend anlegen

können .

Das meiſte Geld , das zinslos in großen

Mengen im Umlauf iſt und mit die Urſache des gro⸗

ßen Notenbedarfs bildet , iſt gerade da , wo man es

vielfach am wenigſten vermutet : . In der breiten

Maſſe des Volkes , nicht zuketzt bei den Landwirten

und Arbeitern . Wer in gegenwärtiger Zeit Gele⸗



genheit hat zu ſehen , wie täglich größere und größte

Beträge
der Landwirtſchaft und dem Arbeiter zu —

fließen , der iſt keinen Augenblick mehr im Zweifel ,
daß hier ein guter Boden iſt , der richtig bebaut ,
bald reiche Frucht tragen wird . Die Beſeitigung
des Mangels in der Fernüberweiſung auf das Land ,

die hauptſächlich darauf zurückzuführen iſt , daß die

fernab von Verkehrsmittelpunkten mit ihren Geld —

inſtituten gelegenen Orte für den Ueberweiſungsver —
kehr bis jetzt nur ſchwer zugänglich waren , muß die

Hauptaufmerkſamkeit aller geſetzlichen Organe auf ſich
lenken . Denn einmal iſt hier die Fernüberweiſung
durch den Mangel ortsanſäſſiger Geldinſtitute oft
gar nicht möglich und zum andern bringt beim Bar —

geldbedarf die Flüſſigmachung des angelegten Gel —

des den Leuten auf dem Lande oft große Schwierig —
keiten , ja ſicher auch manche Unannehmlichkeiten .
Wie kann dem abgeholfen werden ? In jeder Ge —

meinde beſteht eine Gemeinde - und eine Steuer⸗

kaſſe . Sie können das leicht erſetzen , was in den

Städten Aufgabe der Geldinſtitute iſt . Es wäre da

nicht einmal ein Kontenzwang notwendig , wenn nur

vorgeſchrieben iſt , daß demjenigen Gläubiger , der

nicht im Beſitze eines Poſtſcheck - oder eines Girokon⸗

tos bei einer Sparkaſſe oder einer Bank iſt , oder der
dem Schuldner ſolche nicht bezeichnet , von dem ein

Konto führenden Schuldner auf das Poſtſcheckkonto
der betreffenden Gemeindekaſſe bezw . Steuerkaſſe zur
Gutſchrift für den Gläubiger überweiſen darf . ( Ich
denke dabei auch an die vielen Arzte , Geſchäftsleute
und Landwirte , die vielleicht oft aus Bequemlichkeit
kein Poſtcheck⸗ odſer Bankkonto beſitzen und dadurch
zu einem Konto gezwungen werden ) . Auf dieſe Weiſe
würde ſicher viel Geld den Gemeinde - und Steuer —

kaſſen zugeführt , die das überſchießende anlegen und

ſo der Allgemeinheit wieder zuführen können . Be⸗

ſondere Schwierigkeiten würde dieſe Art der Ueber —

weiſung nicht bieten , denn jeder Bürger iſt entſpre⸗
chend ſeiner Guthaben Schuldner der Gemeinde und

des Staates . Das dieſen Körperſchaften im Wege
der Ueberweiſung zufließende Geld wäre zuvorderſt
zur Tilgung der nächſtfälligen Abgaben ete . zu ver⸗

wenden . Ueberſchießende Beträge hätten die Ge —

meinden bezw . Steuerkaſſen den Guthabenden ( im
Gegenſatz zum Poſtſcheckamt ) zu verzinſen . Da wäre

es allerdings verfehlt , wollte man dem einfachen Ge⸗

meinderechner und Steuereinnehmer die Staffelzins⸗
rechnung zur Aufgabe machen . Weit gefehlt . Das

kleine Einmal Eins genügt . Es ſollten die Gut⸗

haben nur dann mit 4 Prozent verzinſt werden , wenn
ſie mindeſtens ein Vierteljahr ſtehen . Die Zinsgut⸗
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ſchrift hätte auch nur für vollle Vierteljahre zu er

folgen . Das nachſtehende Beiſpiel wird zeigen , daß

der Landrechner noch nicht einmal eine Zinstabelle

zur Hand zu nehmen braucht .

Beiſpiel : Es gehen am 6. Mai 100 Mark

für X. von Y. bei der Gemeindekaſſe G. ein . Auf

1. Juli ſind 24 Mark Umlage fällig , die aus obigen
100 Mark gutzuſchreiben ſind , ſodaß das Guthaben
noch 76 Mark beträgt . X. braucht am 1. Dezember
das Geld und holt dasſelbe . Sein Guthaben an Zins
beträgt bei 4 Prozent Jahreszins und Ver rzinſung
für nur volle Vierteljahre ( für 1 Vier teljahr 1 Pro —

zent S 76 Pfennig ) für 2 volle Vierteljahre
2 Prozent — 152 Pfennig . Es iſt

alſo bei obiger 4- prozentigen Verzinſung für ein

Vierteljahr Zins einfach das Guthaben durch 100 zu
teilen , für zwei Vierteljahre der Quotient mit der

Anzahl der Vierteljahre hier mit 2 zu vervielfachen
uſw . Eine einfachere Berechnung iſt wohl kaum

möglich und dabei allen Seiten Rechnung getragen .

Auch die Art der Verrechnung u. Buchung mit flie⸗

genden Konten denke ich mir ſehr einfach , und für
alle Stellen durch einheitliche Formulare gleich
mäßig , ſo daß ſie auch dem einfachſten Landrechner
keine Kopfzerbrechen machen werden . Die Ausfüh —

rungen hierfür behalte ich mir für ſpäter vor .

Für die Ueberweiſungen wären Ueberweiſungs⸗
hefte ähnlich denen im Vorſchlag Moraſt mit dop

peltem Durchſchlag ,alſo 3 Fertigungen zu verwen⸗
den . Dieſe Durchſchreibhefte müßten für das ganze
Reich einheitlich ſein . Sie wären der Kontrolle we —

gen von den Ausgabeſtellen fortlaufend zu numme⸗
rieren . Z. B. Stadthauptkaſſe Karlsruhe Heft 1

( Durchſchrift ) 1. ) 1, 2, 3, D. FPERRR

3 uſw . Ausgabeſtellen wären alle größeren Kuſſen
für Landgemeinden die Bezirks⸗ oder Finanzämter
Alle 3 Durchſchläge gingen zunächſt der Ueberwei

ſungskaſſe ( Bank oder Sparkaſſe ) zu , die den 1. D

behält , die 2 folgenden dem Poſtſcheckamt mitteilt

Letzteres behält den 2. D. und ſchickt den 3. D. mit
dem Kontoauszug der betr . Kaſſe zu . Bei direkter

Ueberweiſung durch Poſtſcheckamt wären nur D. 2
und 3 notwendig . Die zum Selbſtkoſtenpreis an Je⸗
dermann abzugebenden Ueberweiſungshefte ſollten
von allen Kontoinhabern benützt werden , die Zah⸗
lungen an Nichtinhaber von Konten auf das Poſt⸗
ſcheckkonto einer Gemeinde - oder Steuerkaſſe zu ver —

rechnen haben . Die Barſchecks könnten darnach für

dieſe Fälle überhaupt in Wegfall kommen . Es müßte
alſo nur angeordnet werden , daß alle öffent⸗
lichen Kaſſen Poſtſcheck - und wenn tunlich

———
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auch Sparkaſſen⸗ oder Bankkonto unterhalten .

Das Ueberweiſungsrecht auf Gemeinde⸗

oder Steuerkaſſen zu Gunſten von Nichtinhabern von

Konten wäre auf dem Wege der Verordnung zu⸗

läſſig zu erklären . Es läßt ſich ſicherlich noch manche

Möglichkeit anführen , die auf einfachſte Weiſe den

großen Notenbedarf um weſentliches vermindert .

Zum Schluß möchte ich die Schlußausführung

des Herrn Moraſt : „ Stellung einer Preisaufgabe

durch die Reichsbank über die Hebung des bargeld⸗

loſen Verkehrs “ wärmſtens empfehlen .

— 0 —

Amtsunterſchlagung . Der Gemeinde⸗

rechner von Willſtätt , Johannes Baas , welcher

in den Jahren 1915 bis 1917 Gemeinde - und Kran⸗

kenkaſſengelder in Höhe von rund 4800 Mark für

ſich verwendet hatte , wurde vom Offenburger

Schwurgericht wegen erſchwerter Amtsunterſchla⸗

gung zu einem Jahr Gefängnis und 3 Jahren Ehr⸗

verluſt verurteilt . Dieſes Vorkommnis iſt bedauer⸗

lich . Zu unſeren Gemeinderechnern , die ein ſchwe —

res und verantwortungsvolles Gemeindeamt zu ver —

walten haben , dürfen wir aber das Vertrauen ha⸗

ben , daß ſolche Fälle vereinzelnd bleiben . Leider gibt

es immer noch Gemeinden , die trotz der vermehrten

Arbeitsleiſtungen auch während des Krieges es an

der nötigen Einſicht fehlen laſſen und die Tätigkeit

der Gemeindebeamten bei der Entlohnung nicht

ihrer Bedeutung entſprechend würdigen . Die in den

beteiligten Kreiſen herrſchende Sehnſucht nach dem

in Ausſicht ſtehenden Gemeindebeamten - Geſetz er⸗

ſcheint daher berechtigt .

9 . Bücherſchau .

Karl Münchbach : Beſtimmungen über das Heil⸗

verfahren der Landesverſicherungsanſtalt Baden .

( Heilverfahren im Allgemeinen , für Alkoholkranke ,

Geſchlechtskranke , Gewährung von Gebißbeiträgen ,

Verzeichnis der Bäder , Kliniken , Heilanſtalten ). Zum

Gebrauch für Aerzte , Behörden , Kranken⸗Anſtalten
und Kaſſen , Verſicherte , Zahn⸗Aerzte und Techni⸗
ker . Karlsruhe 1917 , Verlag der C. F. Müllerſchen

Hofbuchhandlung .
Das Büchlein bietet eine bequem zu benutzende

und gut informierende Ueberſicht der geſetzlichen An⸗

ordnungen und der Verwaltungspraxis , wie ſie ſich

im Laufe der Jahre bei den Landesverſicherungs⸗

anſtalten entwickelt hat . Für alle , die in Baden auf

dem Gebiet der Sozialverſicherung tätig ſind , iſt es

wertvoll , daß die Maßnahmen der Vandesverſiche⸗
rungsanſtalt Baden beſonders geſchildert werden ;

alle von dieſer Anſtalt getroffenen Einrichtungen

zur Geſunderhaltung und Heilung werden vollzählig

angeführt .
Das Büchlein enthält eine Fülle von Stoff , in

ſehr geſchickter Weiſe verarbeitet . Gewiß wird es für

Behörden , Krankenkaſſenbeamten und Arbeitgeber

ein willkommener Führer ſein , um ſich im Intereſſe
der erkrankten Arbeitnehmer über die einſchlägigen
Fragen ohne viel Zeitaufwand zu unterrichten . Es

wird für den jungen Mediziner und Arzt geradezu
unentbehrlich ſowohl beim Studium der ſozialen Me⸗

dizin wie bei der praktiſchen Tätigkeit ſein . Aber

ſelbſt der erfahrene Arzt wird wohl mancherlei , das

ihm unbekannt geblieben iſt , dem inhaltsreichen

Schriftchen entnehmen .

Allen , deren Aufgabe es iſt , dahin zu wirken ,

daß ſich aus dem vorbeugenden Heilverfahren ein

möglichſt großer Gewinn ergibt , und die Arbeitskraft

in unſerem Vaterlande geſtärkt wird , ſei das Münch⸗

bachſche Büchlein zu ſtändigem Gebrauch beſtens em —

pfohlen ; jeder wird in deem Schriftchen ſchnell eine

Antwort auf alle in Betracht kommenden Fragen

finden .
Dr . A. Fiſcher .

Die Stadtrechnerſtelle
einer mittleren Stadt Oberbadens iſt wegen

Ernennung des jetzigen Inhabers zum Stadtreviſor
alsbald neu zu beſetzen .

Bewerber , die aus dem ſtaatlichen Reviſionsdieuſt

hervorgegangen ſind oder ſonſt eine entſprechende

(praktiſche ) Ausbildung genoſſen haben und ihre Be⸗

fähigung zum Rechnerdienſt nachweiſen können , wollen

ihre Geſuche mit ausführlichen Angaben über bishe⸗

rige Tätigkeit , Militärverhältniſſe , Gehaltsanſprüche

uſw . unter Beifügung von Zeugnisabſchriften inner⸗

halb 14 Tagen an die Geſchäftsſtelle dieſes

Blattes zur Weiterbeförderung unter D 1908 ein⸗

reichen

. . err
— * aus renom . Fabrik ,

Didnino fast neu , prachtvoller

Ton , mit Garantie

hillig abzugeben . Abbildung und Pracht -

katalog mit Vertragspreisen frei.

Fr . Siering . Mannheim C 7 Nr . 6

Verlagsfirma ſeit 1906 . —
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in Angelegenheiten
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ſtraße 19 ;

Sur gefälligen Beachtung!

a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

b) des Rechnerverbandes ( 8 an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

e) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.
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